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Impressum

Am Stichtag 31.3.2024 lautet der Bevölkerungsstand des 

Marktes Sparneck:

(Vergleich: 29.2.2024)

Gesamteinwohnerzahl: 1668   1673

Davon

Hauptwohnsitze:  1559   1565

Nebenwohnsitze:  109 108

Am Stichtag 31.3.2024 lautet der Bevölkerungsstand der 

Gemeinde Weißdorf:

(Vergleich: 29.2.2024)

Gesamteinwohnerzahl: 1285 1287

Davon

Hauptwohnsitze:  1214 1214

Nebenwohnsitze:  71  73

Bekanntmachungen

Bevölkerungsstand

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Sparneck findet voraus-

sichtlich am Freitag, 17. Mai  2024, um 19 Uhr im Sitzungssaal statt.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Weißdorf findet voraussicht-

lich am Donnerstag, 16. Mai 2024, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal 

statt.

Mitteilung

Termine Gemeinderatssitzungen

Beim Fundamt im Rathaus in Sparneck wurden folgende Fundsachen 

abgegeben:

1 Schlüssel mit Anhänger

Fundgegenstände können von den rechtmäßigen Eigentümern wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden abgeholt werden.

Aus dem Fundbüro

Fundsachen

Nachstehende Satzungen wurden erlassen und werden an den jeweili-

gen Schaukästen der Rathäuser veröffentlicht:

Markt Sparneck

Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage des Marktes Spar-

neck (Entwässerungssatzung - EWS vom 15.04.2024)

Gemeinde Weißdorf

Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Gemeinde Weiß-

dorf (Entwässerungssatzung – EWS vom 19.04.2024)

Amtliche Bekanntmachung

Satzungsänderungen
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Nach den Bestimmungen der Geräte- und Maschinenlärmschutzver-

ordnung dürfen Rasenmäher an Werktagen nur

noch in der Zeit von

07.00 – 20.00 Uhr

betrieben werden. 

Der Betrieb von Rasenmähern an Sonn- und Feiertagen ist nicht 

erlaubt.

Aus den Rathäusern

Betrieb von Rasenmähern

Es wird gebeten, die am 15. Mai 2024 zur Zahlung fälligen

Grundsteuern, Gewerbesteuern, Wasser- und Abwassergebühren,

soweit diese noch nicht im Abbuchungsverfahren erhoben werden, 

fristgerecht auf eines der folgenden Konten der jeweiligen Gemeinde 

zu überweisen:

Für die der Marktgemeinde Sparneck

Raiffeisenbank Hochfranken West eG:

IBAN: DE46 7706 9870 0007 4109 72

BIC: GENODEF1SZF

Sparkasse Hochfranken:

IBAN: DE85 7805 0000 0190 2104 35

BIC: BYLADEM1HOF

Für die Gemeinde Weißdorf

Sparkasse Hochfranken:

IBAN: DE17 7805 0000 0220 0898 90,

BIC: BYLADEM1HOF

VR-Bank Hof:

IBAN: DE39 7806 0896 0001 9101 91,

BIC: GENODEF1HO1

Bei Zahlungsverzug müssen Säumniszuschläge in Höhe von 1% des 

rückständigen Steuerbetrages für jeden angefangenen Monat sowie 

Mahngebühren berechnet werden.

Geänderte Bankverbindungen müssen bis 03.05.2024 mitgeteilt wer-

den, damit sie noch berücksichtigt werden können.

Kosten für Rücklastschriften durch aufgelöste Konten gehen zu Lasten 

des Zahlungspflichtigen und werden weiter verrechnet.

Bekanntmachung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Wasser- und

Abwassergebühren – 2. Vierteljahr 2024

Waldstein-Blättla

Weißdorf · Münchberg · Helmbrechts · Stadtsteinach

 · Bestattermeister
 · Funeralmaster
 · Thanatopraktiker

Bestattungsinstitut
KG

• Tag und Nacht erreichbar: Tel. 09251/6666
• alle Behördengänge, Trauerdruck
• Erd-, Feuer-, Seebestattung
• Grabmachertechnik u. Bestattungsvorsorge

Bestattungen Werner Bunzel KG
Karl-Reichel-Straße 6  ·  95237 Weißdorf

Tel. 0 92 51-66 66, 66 67 · Fax: 0 92 51-75 44
E-Mail: info@bunzel-bestattungen.de

Internet: www.bunzel-bestattungen.de

Ihr Partner

in der Region 

für Digital- und

Offsetdruck

Pauli Offsetdruck e. K.

Am Saaleschlößchen 6 

95145 Oberkotzau

T | 09286 982-0

E  |  oberkotzau@pauli-offsetdruck.de

W |  www.pauli-offsetdruck.de

pauli
offsetdruck

und 

vieles mehr…

Imagebroschüren

Vereinszeitschriften

Kataloge

Booklets

Bücher 

(Hard- und Softcover)

Plakate, 

Kalender

Stanzverpackungen

Etiketten

Mailings

Personalisierungen

(QR-Code, Strichcode, 

Nummerierung)

Briefbogen 

Kuverts 

Visitenkarten 

SD-Sätze 

Schreibblöcke 

Präsentationsmappen 

Weihnachtskarten

Flyer

Folder

Zeitungsbeilagen

Imagebroschüren

und vieles mehr…
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 

die Europawahl am Sonntag, 09. Juni 2024

Waldstein-Blättla

oder

durch Briefwahl

teilnehmen.

5.

Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1

wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum 

Freitag, 07. Juni 2024, 18 Uhr

im Rathaus Sparneck, Wahlamt, Marktplatz 4, 95234 Sparneck, 

Zi.Nr. 1

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-

tragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 

Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-

chen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 

beantragen.

5.2

eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-

nahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei 

Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) - bis zum 

19. Mai 2024 - oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 

(nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - ver-

säumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchstabe a) 

genannten Fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und 

die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-

zeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten 

Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 

mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 

ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung 

der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.

Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich

– einen amtlichen Stimmzettel,

– einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,

– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist, und

1. 

Die Wählerverzeichnisse zur Europawahl 

für die Gemeinde Weißdorf und den Markt Sparneck

werden in der Zeit von 

Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 

während der allgemeinen Öffnungszeiten

im

Rathaus Sparneck, Wahlamt, Marktplatz 4, 95234 Sparneck, 

Zi.Nr. 1 (nicht barrierefrei)

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlbe-

rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Per-

son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Rich-

tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 

nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 

denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-

zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung

besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 

Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmel-

degesetzes eingetragen ist.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat.

2.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 

kann von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024, 12.00 Uhr

 im Rathaus Sparneck, Wahlamt, Marktplatz 4, 95234 Sparneck, 

Zi.Nr. 1

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-

rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-

ten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vor-

druck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 

Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 

sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 

nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen 

erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Hof 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) die-

ses Landkreises
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Waldstein-Blättla

Bekanntmachung

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB

Markt Sparneck

für den Bebauungsplan Solarpark Sparneck und die Flächennutzungs-

planänderung

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 12.04.2024 gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Spar-

neck“ und die Flächennutzungsplanänderung beschlossen. 

Geltungsbereich

Bezeichnung des Geltungsbereichs: Flurnummer 1461(TF), 1462(TF), 

1463(TF), 1464/3, 1486(TF), 1498, 1500(TF) und 1504(TF), Gmkg. Spar-

neck

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans/

Flächennutzungsplans kann im Rathaus Sparneck, Zimmer 2, 

Anschrift: Markt Sparneck Marktplatz 4, 95234 Sparneck während der 

üblichen Geschäftszeiten bzw. auf der Internetseite des Markts unter 

https://www.sparneck.de/unsere-gemeinde/bauen-wohnen/bauleit-

planverfahren eingesehen werden.

Verfahrensart

Der Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung werden 

im Regelverfahren nach §§ 8 und 10 BauGB aufgestellt.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Ziel der Planung ist es für den Solarpark Sparneck Baurecht zu schaf-

fen.

Sparneck, 27.04.2024 

Daniel Schreiner, 

Erster Bürgermeister

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für 

die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des 

Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-

rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch 

per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen 

nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlbe-

rechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. 

Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Mög-

lichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn 

glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-

gangen ist.

8.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 

überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich 

abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur 

ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 

Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen 

amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Per-

son nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 

Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-

chern.

9.

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 

einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann 

sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 

Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-

tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlbe-

rechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-

dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-

bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-

bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt 

oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 

besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-

pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Per-

son erlangt hat.

10.

Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet wer-

den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr ein-

geht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 

besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 

angegebenen Stelle abgegeben werden.

Sparneck, 27.04.2024

Verwaltungsgemeinschaft Sparneck

Wahlamt

Bannuscher
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Waldstein-Blättla

Der Markt Sparneck erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde 

gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 und § 45 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 3 Satz 1 und 

Abs. 5 StVO folgende

A n o r d n u n g:

I. Für den Einmündungsbereich in die Saalmühlstraße aus Rich-

tung Werkstraße kommend wird Vorfahrt gewähren angeordnet.

II. Die Beschilderung erfolgt wie folgend aufgeführt:

1. An der Einmündung in die Saalmühlstraße aus Richtung Werk-

straße kommend wird ein Verkehrszeichen 205 Vorfahrt gewähren 

aufgestellt.

 2. Zusätzlich wird eine Haltelinie auf der Straße angebracht

IV. Der Bauhof hat diese Anordnung zu vollziehen und die von der 

Verwaltung beschafften Schilder aufzustellen.

V. Um Vollzugsmitteilung wird gebeten.

VI. Die Anordnung tritt mit der Aufstellung der amtlichen Ver-

kehrszeichen in Kraft und endet mit deren Beseitigung.

Sparneck, den 05.04.2024

Daniel Schreiner 

Erster Bürgermeister 

Vollzug der Straßenverkehrsordnung 

Anordnung Vorfahrt gewähren Einmündung 

Saalmühlstraße aus Richtung Werkstraße 

kommend

Zum wiederholten Male wurde festgestellt, dass entlang des Pfarr-

bachs diverser Müll, Gartenabfälle und sonstiger Schutt vorsätzlich 

abgeladen wird. Die Marktgemeinde Sparneck bittet dies dringendst 

zu unterlassen.

Aus dem Rathaus

Müllablagerungen

Vergleich zur Kostenschätzung aus 2021 ergaben, in der GR-Sitzung 

am 17.11.2023 über eine Priorisierung von Maßnahmen bzw. Ein-

schränkung weiterer Investitionen beraten. Die festgelegten Anpas-

sungen und die sich zu Jahresbeginn ergebenden neueren Erkenntnis-

se wurden in Absprache mit Bürgermeister, Geschäftsleitung und 

Sachgebieten in den Haushalt übernommen. Ein erster Entwurf des 

Haushaltes wurde bei der Vorprüfung von der Kommunalaufsicht als 

nicht genehmigungsfähig erachtet. Daraufhin wurden nach persönli-

chen Gesprächen sowie Vorsprache bei der Kommunalaufsicht und 

entsprechenden Anpassungen in der folgenden Gemeinderatssitzung 

am 08.03.2024 weitere Einsparungen und Verschiebungen von Investi-

tionen beschlossen. Nach Einarbeitung dieser Beschlüsse wurde sei-

tens der Rechtsaufsicht trotz erheblicher Bedenken eine Genehmi-

gungsfähigkeit des nun zu beschließenden Zahlenwerkes signalisiert. 

Im Rahmen einer Finanzausschusssitzung am 08.04.2024 wurden die 

Eckpunkte des Haushaltes besprochen und offene Fragen erörtert.

Alle Anlagen zum Haushalt (Stellenplan, Schuldenübersicht, Rückla-

genübersicht, usw.) konnten vorab  eingesehen oder angefordert wer-

den. Noch offene Fragen beantwortete die Kämmerei im Vorfeld der 

Sitzung.

Die wichtigsten und größten Einnahmequellen (über 50 Tsd. €)

im Verwaltungshaushalt 2024 sind: 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 875.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 809.588 € (Vorjahr 645.000 €)

Einnahmen aus Abwassergebühren 305.000 €

Gewerbesteuer 175.000 €

Grundsteuer  A + B 177.000 €

Nettoeinnahmen aus Wassergebühren 180.000 €

Umsatzsteuerbeteiligungsbeträge 69.537 €

Finanzausgleichsmittel v. Land, EKSt-Ersatz, etc. 75.000 €

Die größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt 2024

(ab 50 Tsd. €) sind: 

Kreisumlage 832.388 € (Vorjahr 758.196 €)

VG-Umlage 361.196 € (Vorjahr 386.419 €)

Gemeindeanteil an kindbez. Förderung f. KiTas 250.000 €

Umlage an den Abwasserverband Saale 300.000 €

Personalaufwand für Bauhofmitarbeiter 269.626 €

Schulverbandsumlagen 45.699 € (Vorjahr 120.147 €)

Aufwand für ehrenamtlich Tätige (incl. Sitzungsgeld) 95.976 €

Neben den Tiefbaumaßnahmen im Bereich Wasser und Kanal sind die 

Sanierung der Kita Nelkenstraße und der Umbau der Schule zum Hort 

die bedeutendsten Maßnahmen im Ausgabenbereich des Vermögens-

haushaltes:

Im Vermögenshaushalt sind folgende größeren Ausgaben (Investitio-

nen über 50 Tsd. €)

vorgesehen:

- Erweiterung/Sanierung Kinderhort im Schulhaus 

in der Weißd. Str. 21  400.000 €

- Kosten für Sanierung des Kindergartens in der Nelkenstr. 850.000 €

Aus dem Gemeinderat Sparneck

Aus der Sitzung des Marktgemeinderats am 12. 

April

Verabschiedung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 

nebst Anlagen für 2024 

Nachdem bereits am 16.10.2023 eine Finanzausschusssitzung zur 

Festlegung der Investitionen für 2024 stattgefunden hatte, wurde auf-

grund der erheblichen Kostensteigerungen, die sich bei den neuerli-

chen Berechnungen der vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen 2024 im 
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errichten. Es betrifft folgende Flächen: FlurstückNr. 1461 (TF), 1462 

(TF), 1463, 1464/3, 1486 (TF), 1498, 1500 (TF) und 1504 (TF) in der 

Gemarkung Sparneck.

Da die Planung sich gegenüber den in der Sitzung vom 18.12.2020 

gefassten Beschlüssen nun über ein größeres Gebiet erstreckt, sind die 

Beschlüsse für die Änderungen des Flächennutzungsplanes und die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes neu zu fassen. 

Als Ausgleichsfläche ist eine gemeindliche Fläche vorgesehen. Damals 

(am 18.12.2020) entschloss man sich, aus mehreren Gründen der 

Errichtung eines Solarparks in diesem Bereich zuzustimmen. Zum 

einen sind die Flächen wenig einsehbar und beeinträchtigen so das 

Landschaftsbild aus Sicht des Marktgemeinderates nicht. Zum ande-

ren liegen die Flächen zu einem Großteil im gemeindlichen Wasser-

schutzgebiet. Leider sind die Nitratwerte im Tiefbrunnen Grohenbühl 

nicht ideal und es muss Wasser aus Münchberg beigemischt werden, 

um die für Trinkwasser erforderlichen Werte zu erreichen. Durch die 

Nutzung als PV-Freifläche für mehrere Jahrzehnte erhofft man sich 

eine Verbesserung der Werte. Ein weiterer, nicht zu vernachlässigen-

der Nebenaspekt ist, dass mit der Nutzung für eine PV-Anlage Forde-

rungen der Landwirte auf Ausgleichsleistungen für die Bewirtschaf-

tungseinschränkungen im Wasserschutzgebiet abgewendet werden 

können. Die Kosten hierfür hätten letztendlich alle Wasserabnehmer 

mit zu tragen gehabt und hätten auf die Wassergebühren umgelegt 

werden müssen. Die Bürgerschaft könnte nun von dieser Einsparung 

profitieren. Desweiteren profitiert der Markt Sparneck durch die Ein-

nahmen aus dem EEG 2023, welche 0,2 Ct/kWh betragen und den 

gemeindlichen Haushalt aufbessern.

Beschlussfassung Abschluss städtebaulicher Vertrag

 Solarpark Sparneck

Mit dem Vorhabenträger des Solarparks Sparneck ist ein städtebauli-

cher Vertrag abzuschließen, der die Kostenübernahme klar regelt. Der 

Marktgemeinderat Sparneck billigt den städtebaulichen Vertrag und 

beauftragt den ersten Bürgermeister, diesen abzuschließen.

Änderungsbeschluss - Änderung des Flächennutzungsplanes des 

Marktes Sparneck zur Darstellung einer Sonderbaufläche mit 

Zweckbestimmung „Photovoltaik“

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan wird im Parallelverfahren 

in ein Sondergebiet Photovoltaik geändert. Der Aufstellungsbeschluss 

ist ortsüblich bekannt zu machen. Wegen der räumlichen Lage wird 

eine grundsätzliche Eignung der Fläche für regenerative Energien 

gesehen. Durch den noch zu erstellenden Grünordnungsplan wird 

eine zusätzliche Einbindung in die Landschaft erfolgen.

Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Solarpark Sparneck

Der Marktrat beschließt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes mit der Bezeichnung „Solar-

park Sparneck“. Es wird ein Sondergebiet Photovoltaikanlage im Sinn 

von § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen.

Waldstein-Blättla

- Straßenerneuerungsmaßnahmen im Rahmen des 

Bauprogramms incl. Restarbeiten aus 2023 (Humbert-, 

Rosmarienstr., Steinbühlleite) 170.000 €

- Ing.-Leistungen u. Kanalbefahrungen zur 

Fremdwasserbeseitigung 140.000 € 

- Erneuerung der Abwasserleitungen im Rahmen des 

Bauprogramms (incl. Restkosten aus 2023 für Humbert-,

 Rosmarienstr., Steinbühlleite) 1.050.000 €

- Erneuerung von Wasserleitungen im Rahmen des 

Bauprogramms (incl. Restkosten aus 2023 für Humbert-, 

Rosmarienstr., Steinbühlleite) 411.773 €

Mit folgenden größeren Einnahmen wird im Vermögenshaushalt 

gerechnet:

- Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 156.442 € 

- restl. Zuweisungen für Brandschutzmaßnahmen am

 Schulhaus Sparneck gem. Art 10 Bay FAG 80.000 €

- ausstehende Zuschüsse für Denkmalrestaurierung

 Münchberger Str. 1 252.900 €

- Zuwendungen f. Erweiterung Kinderhort 200.000 €

- Zuwendungen f. Generalsanierung Kindergarten 260.000 €

Norbert Endrejat, gab im Namen aller im Marktgemeinderat vertrete-

nen Fraktionen ein Stellungnahme zum Haushalt ab. Er betonte dabei, 

„ ... wenn Gemeinden unserer Größe nur durch die Erfüllung ihrer Pflicht-

aufgaben ständig Gefahr laufen, auf eine Haushaltskonsolidierung 

zuzusteuern, dann kann etwas nicht stimmen und ich bin mir sicher, 

dass wir in den nächsten Jahren nicht die einzige Gemeinde mit diesen 

Problemen bleiben werden. Dennoch ist es auf keinen Fall ein schlechter 

Haushalt. Die Maßnahmen, die wir dieses Jahr durchführen werden, 

Fortführung des Bauprogramms im Wasser- und Abwasserbereich, 

Fremdwasserbeseitigung, Sanierung Kita, Erweiterung Hort und auch 

die weiteren Maßnahmen, die wir im Finanzplan vorgesehen haben, 

sind dringend notwendig und wichtig für Sparneck...“.

Der erste Bürgermeister stellte den Zusammenhalt der Fraktionen 

heraus und nannte diesen beispielgebend. Der Bürgermeister erklärte 

weiter, dass fast nur Pflichtaufgaben erfüllt werden, aber diese den 

Haushalt und die Bürgerschaft massiv belasten. Man könne aus Sicht 

des Bürgermeisters jedoch nicht weiter auf Verschleiß fahren. Es 

besteht Konsens im Marktgemeinderat, dass diese Aufgaben jetzt 

erfüllt werden müssen und prägend für die kommenden Jahrzehnte 

sein werden. Die Vorbereitung des Haushaltes erforderte mehrere Sit-

zungen von Finanzausschuss, Marktgemeinderat und Besprechungen 

in der Verwaltung. Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan samt 

Anlagen und Stellenplan werden gem. Art. 65, Abs. 1 Gemeindeor-

dung, wie in der Sitzung vorgetragen, vom Marktgemeinderat Spar-

neck verabschiedet und beschlossen. Der Finanzplan für die Jahre 

2023 – 2027 wird ebenfalls in der vorgelegten und erläuterten Form 

gem. VV Nr. 2 zu § 24 KommHV vom Marktgemeinderat Sparneck 

genehmigt und beschlossen. 

Solarpark Sparneck (Grohenbühl)

Die Firma Anumar aus Ingolstadt möchte einen Solarpark in Sparneck 
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Erlass einer Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 

(Entwässerungssatzung - EWS) des Marktes Sparneck

Der Abwasserverband Saale hat seine Einleitbedingungen  und Einleit-

verbote aktualisiert. Die Mitglieder des Abwasserverbandes müssen 

im eigenen Satzungsrecht ebenfalls diese Einleitbedingungen anpas-

sen. Überwiegend wurden die Parameter für Abwässer aus Industrie- 

und Gewerbebetrieben geändert. Die Satzung für die öffentliche Ent-

wässerungsanlage (Entwässerungssatzung – EWS) des Marktes Spar-

neck wird als Satzung beschlossen. Die Satzung tritt zum 01.05.2024 

in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Entwässe-

rungsanlage vom 25.04.2023 außer Kraft.

Bestätigung Kommandant FFW Stockenroth 

Gemäß § 3 der gemeindlichen Satzung über die Freiwilligen Feuer-

wehren hat der Markt Sparneck mit Schreiben vom 19.02.2024 alle feu-

erwehrdienstleistenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sto-

ckenroth zu einer Dienstversammlung am 09.03.2024 eingeladen. 

Gewählt wurde: Herr Winfried Dietel aus Germersreuth als Komman-

dant für die Dauer von 6 Jahren. Herr Winfried Dietel wird hiermit als 

Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stockenroth bestätigt. 

Erteilung gemeindliches Einvernehmen Bauantrag Schartenweg 9 

- Änderung Dachform Scheune

Die Eigentümerin des Anwesens Schartenweg 9 möchte die Dachform 

der angebauten Scheune ändern lassen und beantragt hierzu eine 

Baugenehmigung. Gegen das Bauvorhaben bestehen seitens der 

Marktgemeinde Sparneck keine Bedenken und Einwände. Das 

gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Notfallplan bei Unwetterwarnung (Wiesenfest) 

Durch Änderungen wurde eine Überarbeitung des Notfallplanes für 

das Wiesenfest erforderlich. Künftig wird im Notfall eine Evakuierung 

in die Schulturnhalle vorgenommen. Der Vorsitzende regt noch an, 

statt der namentlichen Nennung lediglich die Amtsbezeichnung im 

Notfallplan zu hinterlegen. So wird der Überarbeitungsaufwand bei 

etwaigen Personalwechseln geringer und man muss sich nicht fortlau-

fend mit Satzungsanpassungen beschäftigen. Der Marktgemeinderat 

genehmigt den geänderten Notfallplan.

Jubiläum Saaleradweg

Das Jubiläum findet zeitgleich mit der Europawahl am 09.06.2024 

statt. Der Vorsitzende weist auf das Angebot der Bürgerstiftung in der 

Münchberger Straße 1 hin. Diese wird eine Bewirtung anbieten. Altbür-

germeister Dr. Schmalz bietet Führungen an. Richtung Immerseiben 

werden auf die Straße Hinweise auf das Bauernhofmuseum in Groß-

losnitz aufgebracht. 

Zuschussantrag für den Hochbehälter Reinersreuth

Der Antrag wurde am 10.04.2024 an das Wasserwirtschaftsamt versen-

det. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 520.000. Die beantragte 

Förderung liegt bei über 300.000 Euro.

Waldstein-Blättla

Aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Beschlussfassung Vergabe Tiefbauarbeiten Wasser und Kanal 

2024/2025 (Peuntstraße, Oderstraße & Talstraße) 

Das Leistungsverzeichnis wurde von insgesamt 19 Firmen abgerufen. Davon 

haben 4 Firmen ein Angebot abgegeben. Das Büro USS Consult hat die 

Angebote ausgewertet und eine Vergabeempfehlung unterbreitet. Da noch 

die finale Förderzusage aussteht, soll vorbehaltlich dieser vergeben werden, 

um förderunschädlich zu handeln. Der Auftrag wird nach Bewilligung der 

Zuwendungen und Genehmigung des Haushaltes an die Fa. AS Bau GmbH, 

Hof zum Preis von 2.611.199,83 € brutto  vergeben (das Angebot liegt über 

400.000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung.)

Vergabe der Ingenieurleistungen in den Leistungsphasen 8 + 9 für die 

Tiefbausanierungsmaßnahmen 2024/2025 

(Peuntstraße, Oderstraße & Talstraße)

Die Ingenieurleistungen für die Arbeiten an der Abwasser- und Wasserver-

sorgungsanlage des Marktes Sparneck für die LP 8 – 9 sind noch zu verge-

ben. Eine förderunschädliche Vergabe kann erst nach Vorlage des Zuwen-

dungsbescheides erfolgen. Damit es zu keinen Verzögerungen kommt, wur-

de der Bürgermeister bevollmächtigt, nach Eingang des Bewilligungsbe-

scheides und Genehmigung des Haushalts die weiteren Ingenieurleistun-

gen gemäß anliegendem Angebot vom 20.02.2024 i. H. v. 93.350,44 € netto 

= 111.087,02 € brutto zu vergeben.

 

Beschlussfassung Vergabe Rahmenplan 

Für die Leistungen des Rahmenplans wurde eine Ausschreibung durchge-

führt und ein Zuwendungsantrag gestellt. Angeschrieben wurden sieben 

Planungsbüros. Abgegeben wurde lediglich ein Angebot. Der Marktgemein-

derat Sparneck beschließt, dass die Leistungen für den Rahmenplan nach 

Genehmigung des Haushalts an das Büro UmbauStadt zum Preis von 

74.674,88 € brutto vergeben werden. 

Beschlussfassung Vergabe Kanalbefahrung

In der Sitzung vom 13.07.2023 wurde beschlossen, das Ingenieurbüro USS 

Consult mit der Kanalbefahrung und Auswertung zu beauftragen. Das 

Ergebnis der Kamerabefahrung ist die Grundlage für die Ausarbeitung des 

vom Abwasserverband Saale geforderten Fremdwassersanierungskonzep-

tes und daher unumgänglich. Nachdem der Zuwendungsantrag noch nicht 

bewilligt ist, wurde der Beschluss zur Vergabe des Auftrags vorbehaltlich der 

Gewährung der Zuwendung und nach Genehmigung des Haushalts gefasst. 

Wohnbauprojekt Weißdorfer Straße

Durch die aufwendige Antragstellung für das EOF-geförderte Wohnen und 

diverse Prüfungen seitens der Behörden hat sich die Abwicklung des Grund-

stücksgeschäftes verzögert. Im notariellen Kaufvertrag ist vereinbart, dass 

der Erwerber innerhalb von 18 Monaten ab der Unterzeichnung am 

15.09.2023 die Wohnanlage bezugsfertig errichten muss. Der Markt Spar-

neck kann für den Fall der Nichterfüllung das Wiederkaufsrecht an allen ver-

äußerten Flächen ausüben. Seitens der Patrona wird eine Fristverlängerung 

erbeten, um Planungssicherheit zu haben. Der Marktgemeinderat Sparneck 

beschließt, der Beurkundung zuzustimmen. Sofern redaktionelle Änderun-

gen z. B. aufgrund vorzeitigen Kaufpreiseingangs etc. notwendig sind, 

besteht hiermit ebenfalls Einverständnis. Die Urkunde wird zur Nachgeneh-
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migung nochmals vorgelegt. Mit der Zahlung eines Kaufpreises erlischt das 

Rücktrittsrecht der Patrona. Die 18-Monats-Frist für die Bauverpflichtung 

beginnt ab Geldeingang oder Bewilligung der Maßnahme durch die Regie-

rung von Oberfranken. Entsprechend wird eine Bauvorbereitungsvollmacht 

erteilt. Die ersten vorbereitenden Maßnahmen hat die Firma Patrona Spar-

neck GmbH bereits für Ende April / Anfang Mai vorgesehen, da am 

10.04.2024 die Information einging, dass die Bonitätsprüfung durch die 

Labo abgeschlossen ist. Es wird daher kurzfristig mit der vorzeitigen Baufrei-

gabe bzw. dem Bewilligungsbescheid gerechnet. Die als Parkplatz genutzte 

Freifläche in der Weißdorfer Straße wird ab 23.04.2024 abgesperrt, damit 

die Nutzer genug Zeit haben, sich neue Parkmöglichkeiten zu suchen.

Beschlussfassung Pachtvertrag gemeindliche Flächen 

mit der Fa. Anumar, Solarpark Sparneck 

Die Firma Anumar will einen Solarpark in der Nähe des Saaleparks errich-

ten. Es wurden 2,56 ha gemeindliche Flächen angeboten.

Der Marktgemeinderat billigt den Vertrag mit Anumar mit Änderungen. Alle 

Verträge werden vor Abschluss noch dem Bayerischen Kommunalen Prü-

fungsverband zur Prüfung vorgelegt. 

Der erste Bürgermeister wird vom Marktgemeinderat bevollmächtigt, im 

Anschluss den Vertrag abschließend auszuhandeln. Vor Unterzeichnung 

soll der Vertrag nochmals vorgelegt werden. 

Billigung Vertrag Aufstellung Ladesäule mit Wattif 

Die Fa. Wattif hat Interesse an der Errichtung einer Ladesäule auf dem Park-

platz am Wiesenfestplatz bekundet. Der Marktgemeinderat war mit diesem 

Platz grundsätzlich einverstanden. Für den Markt Sparneck entstehen keine 

Kosten. Es müssen zwei Parkplätze an der Ladesäule zur Verfügung gestellt 

und entsprechend beschildert und gekennzeichnet werden. Diese Arbeiten 

erledigt die Fa. Wattif. Der Marktgemeinderat Sparneck stimmt der Aufstel-

lung einer Ladesäule auf der Asphaltfläche an der Ecke Münchberger Stra-

ße/ Joseph-Müller Straße zu. 

Die Patrona Sparneck GmbH & Co. KG plant, die Erstellung von 40, 

durch die bayerische Staatsregierung geförderte und bezahlbare Woh-

nungen in Sparneck. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Der vorgese-

hene Baubeginn ist noch abhängig von der Fördergenehmigung der 

Bezirksregierung von Oberfranken. Die Bewilligung des Förderantra-

ges wird seitens des Bauherrn für den Monat Juni 2024 erwartet. Vor-

bereitende Maßnahmen können schon früher erfolgen. 

Interessierte Mieter können sich bereits vorab melden. Kontakt: Baye-

rische Immobiliengesellschaft GmbH, Frau Henning. Tel.: 09273 500 

9417; Mail: Info@big-bayreuth.de 

Aus dem Rathaus

Wohnbauprojekt Weißdorfer Straße

95237 Weißdorf · Birkenweg 8 · Tel.: 0 92 51 / 62 44 · www.kuechen-sieber.de

4
0

Küche und Wohnen ergänzen sich perfekt.
Die moderne Raumaufteilung ist offen und fl exibel mit fließenden
Übergängen und multifunktionaler Nutzung. Wir zeigen Ihnen die passenden 

Möbel für ein harmonisches miteinander von Küche - Essen und Wohnen.

             Unsere Esszimmerabteilung wurde deutlich erweitert und 
modernisiert. Erleben Sie wunderschöne und außergewöhnliche
Esstische, bequeme Stühle, Sideboards, Sitz- und Eckbankgruppen
in vielen Stilrichtungen und im massiven, echten

               » Baum-STAMM-Design!

Neu - Neu - Neu

KüchenAktionsTage 

mit Sofortplanung

freitags: 10.00 bis 18.00 

samstags: 10.00 bis 16.00 

Lassen Sie sich inspirieren von der 

Vielzahl innovativer Einbauküchen

in allen Stilrichtungen und in allen 

Preisklassen. Erleben Sie jetzt die 

neuesten KüchenTrends.

Bitte Raumstellmaße mitbringen!

Auf Wunsch Terminvereinbarung

unter: Tel.: 0 92 51 / 62 44

9Waldstein-Blättla - April 2024



Am 23. März hielt der VDK Sparneck seine 

Jahreshauptversammlung in der Münchber-

ger Straße 1 ab. Nach den offiziellen Punkten 

folgte die Ehrung von Christa Köhler für ihre 

zehnjährige Mitgliedschaft im Ortsverband. 

Die Urkunde überreichte die Vorsitzende 

Monika Raab. Zu den Gratulanten gehörten 

neben den 20 anwesenden Gästen auch Bür-

germeister Daniel Schreiner. 

Während der Versammlung stellten wichtige 

Vorstandsmitglieder ihre Posten zur Verfü-

gung, da sie diese aus gesundheitlichen oder 

Gründen im persönlichen Umfeld nicht wei-

ter ausüben können. Da jedoch auf der Sit-

zungsladung keine Ergänzungswahlen vor-

gesehen waren, schlug Bürgermeister Schrei-

ner vor, eine außerordentliche Sitzung einzu-

berufen, um die ergänzenden Wahlen durch-

zuführen. Bis dahin sollen in Frage kommen-

de Personen angesprochen werden.

Jahreshauptversammlung des VDK Sparneck

Christa Köhler geehrt

Für ihre zehnjährige Treue zum Verein bekam 

Christa Köhler (links) Blumen und eine Urkunde  

von der Vorsitzenden Monika Raab. 

Foto: VDK Sparneck

Bürgertreff an Himmelfahrt 
geöffnet

Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 9. Mai, 

hat der Bürgertreff der Bürgerstiftung 

Sparneck seine Räume für Sie geöffnet.

Ab 11 Uhr stehen wir mit Steaks und Brat-

würsten gerne für Sie bereit.

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen 

und selbstverständlich auch wieder unsere 

Speisen vom Grill. Burger und Currywurst 

sind bei uns immer im Angebot. Diese gibt 

es auch immer Donnerstag ab 18 Uhr zu 

unseren regulären Öffnungen.

Dazu werden die guten Biere von der 

Stelzer Bräu ausgeschenkt.

Das Wetter können Sie bei uns ganz verges-

sen. Sie sitzen in der Steinscheune, oder in 

unserem Biergarten.

Wir würden uns über Ihren Besuch sehr 

freuen. Manfred Rank

Waldstein-Blättla

Mein Banking
in der Hand, wann
und wo ich will.

Banking jederzeit - auch von unterwegs.
Einfach, schnell und sicher 
mit der VR Banking App. 

Jetzt

VR Banking App

downloaden.

Code scannen und die
VR Banking App 
herunterladen. 
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Zur Jahreshauptversammlung des Kreisver-

bandes konnte der OGV Sparneck für seine 

Arbeit im Rahmen der Kooperation mit dem 

Kinderhort Tintenklecks Sparneck eine 

besondere Ehrung entgegennehmen. Für das 

Engagement in der Jugendarbeit, gerade 

während der Corona-Jahre bekam der OGV 

Sparneck zusammen mit dem OGV Marles-

reuth als Vielfaltsmeister den Umweltpreis 

des Kreisverbandes Hof für Gartenbau und 

Landespflege e. V.

Im Text der Urkunde heißt es:

„Sie beweisen durch Ihre Kinderhort-Koope-

ration, dass Jugendarbeit auch ohne eigene Jugendgruppe möglich ist. Die Kinder lernen 

durch vielfältige Aktionen im Hort Zusam-

menhänge in Natur und Garten. Die Anlage 

Ihrer 1-qm-Vielfaltsmacher-Beete auf der 

Kirchwiese im Corona-Jahr 2021 hat nicht 

nur das Ortsbild von Sparneck bereichert. Die 

Kinder haben erfahren, wie man mit wenigen 

Mitteln regionale Lebensmittel eigenverant-

wortlich anbauen kann.“

Danke für die gute Zusammenarbeit an die 

Mitarbeiter des Kinderhortes, die Kinder mit 

ihren Familien, der ev. Kirchengemeinde 

Sparneck, die das Gelände zur Verfügung 

gestellt hat und nicht zuletzt dem OGV-Team 

für die Durchführung.

In diesem Jahr haben wir bereits einen neuen 

Osterschmuck zusammen mit den Hortkin-

dern gestaltet und aufgestellt. Es hat viel 

Spaß gemacht, die großen und kleinen Holz-

eier zu gestalten und aufzustellen. Es war ein 

toller neuer Blickfang für Sparneck in der 

Osterzeit 2024. Sylvia Hüttner

Obst- und Gartenbauverein Sparneck

Umweltpreis 2024 für 
Engagement in der 
Jugendarbeit

Waldstein-Blättla

Ein farbenfroher und fröhlicher Blickfang in der Osterzeit: Die bemalten Holzeier der Hortkinder.

Fotos: OGV Sparneck

Gemeinsam mit den Hortkindern wurden die 

Holzeier bunt angemalt.

Pflanzenbörse am 10. Mai

 Zu seiner Pflanzenbörse lädt der OGV Sparneck am Freitag, 10. Mai,  ab 18 Uhr in die Stein-

scheune Münchberger Str. 1 in Sparneck ein. Bei den Frühjahrs-Gartenarbeiten fallen sicher 

viele Stauden an, die geteilt werden müssen. Auch überzählige Jungpflanzen, die man 

selbst nicht unterbringt, sind viel zu schade zum Wegwerfen.

Tauschen Sie Ihre überschüssigen Pflanzen gegen Gartenschätze, die Sie schon immer 

haben wollten!

Sie haben ein Haus bezogen und möchten Ihren Garten kostengünstig und nachhaltig 

gestalten?  Sie möchten Ihren Garten umgestalten und einige Pflanzen tauschen? 

Kommen Sie vorbei und suchen Sie sich die Pflanzen heraus, die Sie für den Garten haben 

möchten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Pflanzenabgabe an Mitglieder oder gegen eine Spende für den Verein, Pflanzentausch kos-

tenlos.
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Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 

2024 wurde Hermann Seifert für seine lang-

jährige treue Vereinszugehörigkeit zum 

Ehrenmitglied erklärt. Daneben wurden wei-

tere Schützenbrüder und Schützenschwes-

tern, die seit vielen Jahren der Schützenge-

sellschaft angehören, geehrt:

Gerhard Schmidt,  Hermann Schwab und  

Wolfgang Hertrich für 60 Jahre.  Rudolf Walter 

für 50 Jahre und  Irene Regenhardt für 40 Jah-

re. Cornelia Fischer bekam das Protektorab-

zeichen für ihre jahrelange ehrenamtliche 

und vorbildliche Arbeit als Jugendleiterin 

verliehen.

Die Gauschützenmeisterin Monika Kranitzky, 

die extra aus Hof angereist ist, hatte die schö-

ne Aufgabe mit lobenden Worten die Urkun-

den und Abzeichen unter dem Beifall der 

gesamten Versammlung an die geehrten 

Schützenschwestern und Schützenbrüder zu 

verteilen.

Weiterhin standen Neuwahlen zur Vorstand-

schaft an: Der alte und neue 1. Vorsitzende ist 

Wolfgang Festel, 2. Vorsitzende wurde  Kerstin 

Retsch, Anne Böhm übernimmt das Amt der 

Schatzmeisterin und der neue Schriftführer 

heißt Manfred Völkel. Wolfgang Festel

Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Sparneck

Hermann Seifert zum Ehrenmitglied ernannt

Das Bild zeigt (von links) Ehrenmitglied Hermann Seifert, Bürgermeister Daniel Schreiner,  die Geehr-

ten Gerhard Schmidt, Wolfgang Hertrich, Vorsitzenden Wolfgang Festel, die Geehrten Rudolf Walter, 

Cornelia Fischer, Irene Regenhardt, Hermann Schwab und Gauschützenmeisterin Monika Kranitzky.

Fotos: Schützengesellschaft Sparneck 

Gauschützenmeisterin Monika Kranitzky (rechts) 

zusammen mit der neuen Vorstandschaft (von 

links) Kerstin Retsch,  Wolfgang Festel,  Manfred 

Völkel und Anne Böhm. 

Tretkartschnuppertraining 
des MSC am 27. April

Maifeier, Himmelfahrtswanderung und Familienradtour 
des Fichtelgebirgsvereins Sparneck

Am Mittwoch, 1. Mai, findet um 14 Uhr das traditionelle 

Maibaumaufstellen mit anschließendem Marktplatzfest 

statt. Der Fichtelgebirgsverein lädt hierzu herzlich ein. 

Für das leibliche Wohl ist bestens mit Kaffee und 

Kuchen sowie Bratwürsten und Steaks gesorgt.

Die Himmelfahrtswanderung findet in diesem Jahr am 

Donnerstag, 9. Mai, statt. Die Wanderer zum Berggot-

tesdienst treffen sich um 8 Uhr auf dem Marktplatz in 

Sparneck und laufen dann hoch zum Großen Waldstein. 

Treffpunkt nach dem Gottesdienst ist die Wandertafel 

beim Waldsteinhaus. Zur gemeinsamen Einkehr wan-

dern wir weiter.

Die Familien-Radtour findet am Pfingstsonntag, 19. 

Mai, statt. Die Radfahrer treffen sich um 14 Uhr im Fichtenweg in Sparneck um anschlie-

ßend von Sparneck zum Förmitzspeicher auf’s Seefest zu radeln. Martin Schlegel

Der MSC Sparneck 

startet in die Saison: 

Am Samstag, 27. 

April, findet um 14 

Uhr auf dem Freizeit-

gelände in Sparneck 

wieder ein Tretkart-

schnuppertraining statt. Alles was ihr dazu 

braucht sind Mama oder Papa, einen Fahrrad-

helm und festes Schuhwerk. 

Wir veranstalten in diesem Jahr zwei eigene Tur-

niere:  am 26. Mai und am 21. Juli. Beide Läufe zäh-

len zur Landkreismeisterschaft Hof. Desweiteren 

bietet der MSC für Jugendliche ab 15 Jahren das 

Slalomfahren mit Opel Corsas an. Bei Interesse 

einfach unter www.msc-sparneck.de nachlesen.
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waltungsgemeinschaft Sparneck, Zimmer Nr. 12, öffentlich aufgelegt 

und können dort bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftszeiten eingese-

hen werden.

Weißdorf, 08. April 2024

GEMEINDE WEISSDORF

Heiko Hain

1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Weißdorf für das 

Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat 

Weißdorf folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit gemäß Art. 

65 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Art. 26 Abs. 2 GO amtlich bekannt gemacht 

wird.

I.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 

wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.749.684 €

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.519.817 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen  sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-

den wie folgt  festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 370 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 360 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung 2024 enthält keine genehmigungspflichtigen 

Bestandteile.

III.

Gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO werden die Haushaltssatzung und der 

Haushaltsplan 2024 samt Anlagen ab dem Tag der Veröffentlichung an 

der Amtstafel der Gemeinde Weißdorf in der Geschäftsstelle der Ver-
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Feuerwehr Weißdorf

Ereignisse aus dem ersten 
Quartal 2024 

Die Jugendgruppe der Feuerwehr Weißdorf sorg-

te für die Verpflegung der Besucher des Christ-

baumfeuers an der Hasenheide. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, 

Bäume im öffentlichen Raum 

regelmäßig auf ihren Zustand zu 

prüfen. Dies erfolgt im Regelfall 

durchgängig durch den Bauhof 

mittels Sichtprüfung. 

In besonders sensiblen Bereichen 

wie Schule, Kindergarten und 

Spielplatz wurde kürzlich ein pro-

fessioneller Baumgutachter mit 

der Prüfung des Baumbestandes 

beauftragt. Leider mussten im 

Zuge der Prüfung auch einige Bäu-

me gefällt werden. Zum Teil fan-

den diese Fällungen an unzugäng-

lichen Stellen statt, sodass auch 

ein Baumkletterer zum Einsatz 

kam.

Aus dem Bauhof

Bäume auf Sicherheit 

untersucht

Die Sitzung fand nach Redaktionsschluss statt. Berichterstattung

folgt in der nächsten Ausgabe.

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung

Aus dem Bauhof

Schafsteg bei Oppenroth saniert

Beim letzten Saalehochwasser 

wurde auch die Brücke über die 

Saale bei Oppenroth, der sog. 

Schafsteg, in Mitleidenschaft 

gezogen. Um eine Gefährdung für 

Fahrzeuge und Fußgänger auszu-

schließen, musste die Brücke 

daher komplett gesperrt werden.

Jetzt hat der Bauhof die beschädigten Teile der Brücke ausgetauscht, 

sodass sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.  Auch 

die nicht beschädigten, aber dennoch in die Jahre gekommenen, Teile 

der Brücke werden zeitnah getauscht.

Das Jahr 2024 begann wie alle Jahre mit dem 

Christbaumfeuer unserer Jugendgruppe. Bei 

reichlich Verpflegung mit selbst gemachter 

Gulaschsuppe, Wiener, Glühwein und anderen 

Getränken verbrachten wir ein paar schöne 

Stunden in den Räumlichkeiten der Hasenheide.

Unser Dank gilt dem KZV Weißdorf für die einfa-

che und problemlose Zusammenarbeit und den  

zahlreichen Besuchern für die Unterstützung.

Am 17. Februar fand unsere Jahreshauptver-

sammlung im Schulungsraum der Feuerwehr 

statt. Vorständin Franziska Schlegel berichtete 

über das abgelaufene Vereinsjahr, Stefan Dietel 

über Tätigkeiten der aktiven Mannschaft und 

Meike Schmalz über die Aktivitäten der Jugend-

gruppe. Des Weiteren wurden einige Mitglieder 

geehrt und befördert und Neuwahlen der Kom-

mandanten standen an. (Ausführlicher Bericht 

war in der März-Ausgabe des Waldsteinblättlas 

zu lesen.)

Kurz vor dem Osterfest nahm sich der Feuer-

wehrverein wieder dem Brunnen am Rathaus an 

und schmückte diesen festlich.

Leonora Bunzel und Michael Mäusbacher konn-

ten ihre Feuerwehr-Grundausbildung mit dem 

Erwerb der Truppführer-Qualifikation erfolg-

reich abschließen.  Zusammen mit Teilnehmern 

anderer Feuerwehren aus dem Altlandkreis 

Münchberg mussten sie sich einigen Einsatz-

übungen und einer Theorieprüfung stellen, die 

im Stadtgebiet Münchberg durchgeführt wur-

den.

Zu folgenden Einsätzen wurden wir im ersten  

Quartal 2024 gerufen:

03.01.2024 – Keller unter Wasser / Karl-Reichel-

Straße

04.01.2024 – Unklarer Feuerschein am kleinen 

Waldstein

13.01.2024 – Sicherheitswache anlässlich des 

Christbaumfeuers

21.03.2024 – Wohnhausbrand in Förbau

31.03.2024 – Verkehrsunfall zwischen Benk und 

Kirchenlamitz 

Matthias Schmalz

Leonora Bunzel (rechts) und Michael Mäusba-

cher konnten ihre Feuerwehr-Grundausbildung 

mit dem Erwerb der Truppführer-Qualifikation 

erfolgreich abschließen. 
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Feuerwehr lädt 
 zum Seefest ein

Die Freiwillige Feuerwehr 

Albertsreuth-Götzmannsgrün 

lädt an Pfingsten wieder zu 

ihrem traditionellen Seefest am 

Förmitzspeicher ein. Los geht 

es am Sonntag, 19. Mai, um 9 

Uhr mit einem Festgottesdienst 

am See. Daran schließt sich ab 

10 Uhr ein Weißwurstfrüh-

schoppen an. 

Nachmittags können sich die 

Besucher Kaffee und Kuchen 

schmecken lassen und am 

Abend gibt es Sau vom Spieß. 

Der Montag startet ebenfalls 

mit einem Weißwurstfrüh-

schoppen um 10 Uhr. Auch an 

diesem Tag kann man sich 

nachmittags Kaffee und 

Kuchen schmecken lassen und 

abends Sau vom Spieß. 

Für Stimmung sorgen am 

Samstag Oktoberfestmusikant 

Hansi Reithmeier und am Sonn-

tag Bine und Bernd Günther.

Die Freiwillige Feuerwehr 

Albertsreuth-Götzmannsgrün 

freut sich auf Ihren Besuch am 

schönsten Platz am See. 

Feuerwehr Weißdorf 

Oster-

brunnen 

In stillem Gedenken

Auch heuer hat wieder die Feuer-

wehr Weißdorf den Osterbrunnen 

am Rathaus geschmückt. Dafür ein 

herzliches Dankeschön! Foto: privat

Nachruf

Die Gemeinde Weißdorf trauert um 

Herrn Gerhard Braune

Der Verstorbene gehörte von 1978 bis 2002 dem Gemeinderat 

Weißdorf an.

Während seiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit hat er 

sich um seine Heimatgemeinde verdient gemacht. Dafür gebührt 

ihm unser aufrichtiger Dank.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Gemeinde Weißdorf 

Heiko Hain, 

1. Bürgermeister mit Gemeinderat

Nachruf

Die Gemeinde Weißdorf trauert um 

Herrn Alfred Hick

Der Verstorbene gehörte von 1978 bis 1984 dem Gemeinderat 

Weißdorf an.

Während seiner kommunalpolitischen Tätigkeit hat er sich um  

seine Heimatgemeinde verdient gemacht. Dafür gebührt ihm  

unser aufrichtiger Dank.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Gemeinde Weißdorf 

Heiko Hain, 

1. Bürgermeister mit Gemeinderat
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Der amtierende Fischerkönig und 2. Vorsit-

zende Horst Dietel sagte: „Ich mach nuch 

zwaa“ und wurde ebenso wie die restliche 

Vorstandschaft, Klaus Schmalz als Kassier, 

Sabine Löw als 1. Schriftführerin und Claus 

Löw als Gewässerwart im Amt bestätigt. Neu 

in die Vorstandsriege wurde die 2. Schriftfüh-

rerin Carolin Springer gewählt.

Der neue 1. Vorsitzende dankte in seinem 

Schlusswort nochmal seinem Vorgänger Uwe 

Schmitz und hofft trotz dessen Rücktritts auf 

eine weiterhin gute Zusammenarbeit wie in 

den vorangegangenen Jahren und dass der 

Erfahrungsschatz der letzten 20 Jahre Vor-

standschaft dem Verein erhalten bleiben und 

es genauso gut weiter geht mit dem Verein 

wie in den letzten Jahrzehnten. Carolin Springer

Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Weißdorf

„Uns Uwe“ gibt das Ruder weiter

Die neu gewählte Vorstandschaft mit (von links):  1. Vorsitzender Markus Kühnel, Kassier Uwe 

Schmalz, 2. Schriftführerin Carolin Springer, Gewässerwart Claus Löw, 2. Vorsitzender und amtieren-

der Fischerkönig Horst Dietel, für langjährige Vereinsmitgliedschaft Geehrte Sebastian Burkel und 

Hubert Süß, sowie 1. Schriftführerin Sabine Löw. Fotos: Fischereiverein Weißdorf

Waldstein-Blättla

Am 25. Februar um 14 Uhr begrüßte der 1. 

Vorsitzende Uwe Schmitz die anwesenden 

Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des 

Fischereivereins Weißdorf in den Räumlich-

keiten des KZV recht herzlich und konnte in 

seinem Bericht für das Jahr 2023 wieder auf 

viele schöne und erfolgreiche Veranstaltun-

gen zurückblicken.

Erster Höhepunkt der Saison war wie immer 

das traditionelle Anfischen, gefolgt vom 

Kameradschaftsfischen in Marienweiher, wo 

der Verein mal wieder die stärkste Mann-

schaft stellte, dem Königsfischen mit dem 

neuen Fischerkönig Horst Dietel, dem seit 

langem mal wieder ausgetragenen Aalang-

eln, welches weniger durch die leider nicht 

gefangenen Aale, sondern eher durch die 

frisch gemachten und direkt am Teich 

gebrühten Weißwürste zum Frühstück am 

Folgetag zum Highlight wurde.

Auch die Teilnahme am Wiesenfest mit zwei 

eigenen Verkaufsständen für  Fischspezialitä-

ten war wieder ein voller Erfolg, ebenso der 

Verkauf der Fisch- und Lachslaabla bei der 

Bierkerwa. Und nicht zuletzt das zur Tradition 

gewordene Haxenessen auf dem Gelände des 

KZV, „dem wir an dieser Stelle in freund-

schaftlicher Verbundenheit ein großes Danke 

sagen möchten für ihre Hilfsbereitschaft und 

ihr Entgegenkommen, dass der Fischereiver-

ein ihre Räumlichkeiten nutzen darf. Die Ver-

eine im Dorf sollten viel mehr miteinander 

statt nebeneinander arbeiten.“ Die Saison 

abgeschlossen hat traditionell das Fisches-

sen in Oppenroth: „Die Ridda und ihr Diiem 

hodds widder glasse gmachd“.

All dies ist aber nur durch den Einsatz der Mit-

glieder möglich. Im vergangenen Jahr sind 

über 750 Arbeitsstunden geleistet worden. 

250 alleine beim Wiesenfest. Uwe Schmitz 

bedankte sich dafür und hofft, dass auch in 

der Zukunft so viel Einsatz gezeigt wird und 

damit dem Verein die Möglichkeit für so viele 

Veranstaltungen gegeben wird.

Immer eine schöne Aufgabe ist die Ehrung für 

langjährige Mitgliedschaften, das zeigt auch 

wieder die Kontinuität in der Vereinsarbeit. 

Dieses Jahr waren für 40 Jahre treue Mit-

gliedschaft Stefan Fritzsch und Hubert Süß, 

sowie für 20 Jahre Sebastian Burkel an der 

Reihe und wurden jeweils mit der Vereinsna-

del und entsprechender Urkunde geehrt.

Auch der Kassier Klaus Schmalz hatte in sei-

nem Bericht nur Gutes zu vermelden. „Wir 

sind finanziell sehr gut aufgestellt für die 

kommenden Aufgaben.“

Wie der Gewässerwart Claus Löw in seinem 

Bericht dann melden musste, ist der immer 

stärker werdende Fraßdruck durch den Otter 

eine der Punkte, die den Verein auch immer 

mehr Geld kosten. Die Gewässer an sich sind 

in biologisch sehr gutem Zustand. Aber die 

Kosten für Besatz und Futter für die Nach-

zucht werden immer teurer und von der 

Beschaffung immer schwieriger. Drei Teiche 

sind praktisch nicht mehr zu bewirtschaften, 

weil alles, was man reinschmeißt anschlie-

ßend vom Otter wieder raus gefressen wird. 

„Hier sehen wir uns also in der Zukunft vor 

größeren Herausforderungen.“

Es standen turnusgemäß auch wieder Neu-

wahlen zum Vorstand und Beirat an. Der bis-

herige 1. Vorsitzende Uwe Schmitz meinte, 

nach 20 Jahren sei es an der Zeit einmal  

einen Wechsel vorzunehmen. Nach der lan-

gen Zeit tritt eine gewisse Betriebsmüdigkeit 

und Abnutzungserscheinungen auf, deshalb 

stelle er sich nicht mehr zur Wahl. Zur Wahl 

stellte sich dann der langjährige 2. Schriftfüh-

rer Markus Kühnel , welcher einstimmig von 

der Versammlung zum neuen 1. Vorsitzenden 

gewählt wurde.

Übergabe der Königskette an den amtierenden 

Fischerkönig Horst Dietel durch seinen Vorgän-

ger Gerd Meier.
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Dorf Café
Programm im Mai

immer ab 14 Uhr
Cafébetrieb & hausgemachte Kuchen

Ein ehrenamtliches Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde
und Kirchengemeinde Weißdorf.

im Weißdorfer Gemeindehaus
Sparnecker Straße, gegenüber Turnhalle

02.05. Muttertagsschokolade
Lasst uns zusammen

Pralinen selbst herstellen!

16.05. Dämmerschoppen im Garten

23.05. Normaler Cafébetrieb

Bereit für eine zukunftsstarke Perspektive? 

Dann komm in unser Team!
Wir sind der kompetente Partner rund um Versicherungs- und Vorsorgethemen in Hof  

und Münchberg und suchen zum Startermin 1. August 2024 einen 

Auszubildenden zum Kaufmann  

für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)
Das bringst Du mit

›   Du hast eine erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife, Abitur oder Fachabitur

›  Du hast eine gesunde Mischung aus Selbstbewusstsein, Engagement und Teamgeist

›  Du hast jede Menge Kundenorientierung, Empathie und begeisterst dich für neue Aufgaben

Wir bieten dir

›   14 überdurchschnittliche Arbeitsgehälter  

(1. Lehrjahr 1.170 €, 2. Lehrjahr 1.245 €, 3. Lehrjahr 1.330 € + Urlaubs- und Weihnachtsgeld)

›  30 Tage Urlaub

› Ein starkes professionelles Team, dass dich tatkräftig unterstützt 

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung.  

Sende deinen Lebenslauf und Zeugnisse an:  info@vds.vkb.de

Versicherungsdienst
Schmidbauer & Kollegen
95028 Hof · Ludwigstr. 23 · Tel. 09281 8609663
95213 Münchberg · Bayreuther Str. 40 · Tel. 09251 7766
info@vds.vkb.de · www.vds.vkb.de

JETZT
BEWERBEN!
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Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste

So. 05.05., 10.15 Uhr: mit Lektorin Hebentanz

Do 09.05., 10.00 Uhr: Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst  im 

Garten des evang. Gemeindehauses mit Pfr. Roßner 

So. 12.05., 09.30 Uhr: Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation mit 

Abendmahl und Posaunenchor (Dekan Oertel)

Pfingstsonntag, 19.05., 09.00 Uhr: mit Pfrin. Bernstengel

So. 26.05., 09.00 Uhr: mit Lektorin Bergmann

  Veranstaltungen

Montag, 19.30 Uhr: Kirchenchor

Montag, 06.05., 19.30 Uhr: Bibelhauskreis

Mittwoch, 18.30 Uhr: Posaunenchor

Mittwoch, 9.00-11.00 Uhr: Mutter-Kind-Kreis

Mittwoch, 19.30 Uhr: Frauenkreis

Donnerstag, 16.05., 14.00 Uhr: Gemeindenachmittag

Donnerstag, 18.45 Uhr: CVJM-Jugendkreis

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Sparneck

Gottesdienste

So. 05.05., 17.00 Uhr: der etwas andere Gottesdienst 

So. 12.05., 10.15 Uhr: mit Lektorin Geißer; gleichzeitig Kindergottes-

dienst im Gemeindehaus

Pfingstsonntag, 19.05., 10.15 Uhr: mit Pfr. Roßner

Pfingstmontag, 20.05., 09.00 Uhr: mit Pfrin. Bernstengel, mit Abend-

mahl; anschl. Kirchenkaffee

So. 26.05., 10.15 Uhr: mit Lektorin Bergmann; 

gleichzeitig Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Gottesdienst im Seniorenhaus Zell

Fr. 03.05., 09.30 Uhr: mit Pfrin. Bernstengel

Veranstaltungen

Mo  13.05., 19.00 Uhr: Frauenauszeit 

Besuch des Dichtergartens in Weißenstadt

Montags, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr: CVJM - Jugendgruppe „Basecamp“

(für Jugendliche ab 16 Jahren) im Gemeindehaus

jeden 2. Donnerstag, 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe

(0 bis 3 Jahre) im Gemeindehaus.

Kontakt: Stephanie Braun (Tel. 015152040478)

Do. 16.05., 14.00 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus

Chöre

Dienstags, 19.30 Uhr:  Kirchenchorprobe

Mittwochs, 18.30 Uhr:  Posaunenchorprobe

Mittwochs, 19.30 Uhr:  Gospelchorprobe

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Zell

Gottesdienste

So. 05.05., 09.00 Uhr: mit Lektorin Hebentanz

Sonntag, 12.05., 09.00 Uhr: mit Lektorin Geißer

Pfingstsonntag, 19.05., 10.15 Uhr: mit Pfrin. Bernstengel, mit Abend-

mahl

Veranstaltungen

Montag, 18.30 Uhr: Kirchenchor

Dienstag, 20.15 Uhr: CVJM

Do 09.05., 10.00 Uhr: Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst in 

Sparneck  im Garten des evang. Gemeindehauses mit Pfr. Roßner 

Kein Gottesdienst am Waldstein!

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weißdorf

Kath. Kuratie Maria Hilf Sparneck

Fronleichnam mit anschließendem 
Gemeindefest

Auch in diesem Jahr feiert die Kuratie Sparneck ihr Gemeindefest im 

Pfarrgarten und Pfarrsaal an Fronleichnam. Der Festgottesdienst mit 

anschließender Prozession findet am 30. Mai um 11 Uhr statt. Blumen-

kinder und Erstkommunionkinder führen die Prozession an. 

Danach beginnt das Gemeindefest, das bis in den Abend andauert. Für 

die Kleinen gibt es Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Waldstein-Blättla
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Tag Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Mi. 01. Mai 14 Uhr Maifest
Kaninchenzuchtverein 

Weißdorf
Hasenheide

Do. 02. Mai 14 Uhr
Dorfcafé - 

Muttertagsschokolade herstellen

Gemeinde und Kirchenge-

meinde Weißdorf
Gemeindehaus Weißdorf

So. 12. Mai ab 11 Uhr Muttertagsessen FC Waldstein Sportheim Weißdorf

Do. 16. Mai 14 Uhr
Dorfcafé 

mit Dämmerschoppen im Garten

Gemeinde und Kirchenge-

meinde Weißdorf
Gemeindehaus Weißdorf

Do. 16. Mai 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung Gemeinde Weißdorf Rathaus Weißdorf

So. 19./Mo. 20. Mai Seefest
FFW Albertsreuth-

Götzmannsgrün
Förmitzspeicher

Do. 23. Mai 14 Uhr Dorfcafé
Gemeinde und Kirchenge-

meinde Weißdorf
Gemeindehaus Weißdorf

Veranstaltungen in Weißdorf im Mai

 

Tag Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

Mi. 01. Mai 14 Uhr Maibaumaufstellen mit Marktplatzfest
Fichtelgebirgsverein 

Sparneck
Marktplatz Sparneck

Fr. 03. Mai 19.30 Uhr
Vortrag „Archäologische Funde“ von 

Wolfgang Tejkl
Historische Runde Sparneck Schützenhaus

Do. 09. Mai 8 Uhr Himmelfahrtswanderung
Fichtelgebirgsverein 

Sparneck

Do. 09. Mai ab 11 Uhr Himmelfahrtseinkehr Bürgerstiftung Sparneck Münchberger Str. 1 

Do. 09. Mai
14.30 - 17.30 

Uhr
Kinder-Pferde-Erlebnis-Tag RuFV Sparneck e.V. RuFV Sparneck e.V.

Fr. 10. Mai 18 Uhr Pflanzenbörse Obst- und Gartenbauverein Münchberger Str. 1

Sa. 11. Mai 13 Uhr Kuppelcup Freiwillige Feuerwehr Feuerwehrgerätehaus

Sa. 11. Mai  Hallenfest Freiwillige Feuerwehr Feuerwehrgerätehaus 

Sa. 11. Mai  Muttertagsfeier VDK Sparneck Münchberger Str. 1

Do. 16. Mai 14 Uhr Gemeindenachmittag evang. Kirchengemeinde evang. Gemeindehaus  

Fr. 17. Mai 19 Uhr Gemeinderatsitzung Markt Sparneck Rathaus Sparneck

So. 19. Mai 14 Uhr Radtour zum Seefest am Förmitzspeicher
Fichtelgebirgsverein 

Sparneck
Förmitzspeicher

Sa. 25. Mai Aufstellen der Blumenpyramide
Siedlergemeinschaft 

Sparneck

Do. 30. Mai Gemeindefest an Fronleichnam kath. Kuratie Sparneck kath. Pfarrheim 

Veranstaltungen in Sparneck im Mai

Waldstein-Blättla

Immer gut informiert mit
dem Waldstein-Blättla!
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Blättla
Erfolgreich werben im
Waldstein-Blättla!

 Poppenreuth 37 

95213 Münchberg

Telefon 09251/5019

www.schreinerei-raithel.de

Schöne
 

Aussic
ht

für Ihr
 

Eigenhe
im

Fenstersanierung von Schreinerei Raithel

– Sofort komplett oder in Teilabschnitten

– Individuelle Steuervorteile

– Raithel Qualität – 100% Made in Germany

– Renovierung ohne optische Rückstände

– Garantieverlängerung, Sicherheitscheck & 

 Wartungsservice

Eduard Hartmann
Friedrich-Schoedel-Straße 19

95213 Münchberg

Telefon 09251-7785

„Zur Burgruine 
  Ooppenroth“

Oppenroth 8

95237 Weißdorf

Wir haben Montag bis Sonntag für Sie geöffnet - Dienstag Ruhetag

Unser romantisch verträumter Biergarten verführt zum Verweilen,
die gutbürgerliche Küche aus eigener Herstellung ist sowohl 

fränkisch-deftig als auch genießerisch-delikat.

Reservierungen bitte unter 09251/ 5669 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Du suchst nach einer spannenden Ausbildung  
in der medizinischen Branche? Dann bist du bei uns genau richtig!

In unserer Zahnarztpraxis bieten wir eine Ausbildungsstelle 

zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d). 

Was dich erwartet:

• Eine fundierte Ausbildung in einem freundlichen und  
unterstützenden Arbeitsumfeld

• Praxisnahe Einblicke in alle Bereiche der Zahnmedizin,  
von der Patientenbetreuung bis zur Assistenz bei Behandlungen

• Ein harmonisches Team, das sich gegenseitig unterstützt und fördert
• Persönliche Betreuung und individuelle Förderung  

während deiner gesamten Ausbildungszeit

Was wir von dir erwarten:

• Motivation, Engagement und Zuverlässigkeit
• Teamgeist und Freude am Umgang mit Menschen
• Interesse an medizinischen Themen
• Gute kommunikative Fähigkeiten und ein einfühlsames Auftreten 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam mit dir 
deine berulichen Ziele zu erreichen!

Sende deine aussagekräftige Bewerbung an:
Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Rüdiger Schott und Dr. Magdalena Thuy
Wiesenstraße 13
95234 Sparneck

Für Rückfragen erreichst du uns unter: 09251/6014

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
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